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Muster – Unterweisung zum Betrieb von Schulröntgeneinrichtungen nach § 63 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom 31.12.2018 zuletzt geändert am 17.04.2024

	Schule

(Schule)

	Anschrift der Schule, Ansprechperson mit Telefonnummer

(Anschrift der Schule, Ansprechperson mit Telefonnummer)

Angaben zur Röntgeneinrichtung:
	Hersteller/Lieferant
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Typ
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Katalognummer
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Seriennummer
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Angaben zur einweisenden Person:
	Name
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Vorname
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Funktion
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Angaben zur unterwiesenen Person:
	Name
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Vorname
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Funktion
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die nachfolgend aufgeführten Anweisungen sind beim Gebrauch der Schulröntgeneinrichtung im Rahmen des Physikunterrichts unbedingt zu befolgen.

· Bei der Verwendung der Schulröntgeneinrichtung sind die Vorschriften des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) und der StrlSchV in der jeweils geltenden Fassung und die Gebrauchsanweisung, welche dem Gerät beiliegt, zu beachten.
· Das Röntgengerät darf nur zu den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecken und unter Beachtung der in der Gebrauchsanweisung genannten Sicherheitshinweise verwendet werden.
· Das Minimierungsgebot (§ 8 StrlSchG) ist stets zu beachten. Experimente sind daher nur mit den nötigen Anodenspannungen und Anodenströmungen durchzuführen. Die Experimentierdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
· An dem Röntgengerät darf keine bauliche Veränderung (z.B. Entfernen von Abschirmungen) vorgenommen oder Sicherheitseinrichtungen (z.B. Überbrückung der Sicherheitsschalter) außer Kraft gesetzt oder in anderer Weise manipuliert werden.
· Bei einer Beschädigung oder Störung ist das Gerät unverzüglich vom Netz zu trennen, deutlich zu kennzeichnen und gegen wiedereinschalten zu sichern.
Der Strahlenschutzbeauftragte ist über die Art und den Zeitpunkt der Störung sofort zu informieren.
· Es dürfen keine Lebewesen in dem Röntgengerät untersucht werden.
· Bei einem Unfall ist unverzüglich die Schulleitung zu informieren, welche umgehend den Strahlenschutzverantwortlichen und die zuständige Aufsichtsbehörde* informiert.
· Die Schulröntgeneinrichtung darf einschließlich der Mitwirkung von Schülerinnern und Schülern durch den für unterrichtliche Zwecke verwendet werden. Die Röntgeneinrichtung muss bei Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern ständig beaufsichtigt werden. (§ 82 StrlSchV)
· Eine Schwangerschaft ist im Hinblick auf die Risiken für das ungeborene Kind so früh wie möglich dem Strahlenschutzbeauftragten mitzuteilen.



Die oben genannte Person wurde am  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. in die Handhabung der oben genannten Schulröntgeneinrichtung eingewiesen und für die Einhaltung der genannten Anweisungen verpflichtet.


…………………………………………………………………..
(Ort, Datum)

…………………………………………………………………..
(Unterschrift der unterwiesenen Person)

…………………………………………………………………..
(Unterschrift der einweisenden Person)

Hinweise:

Die Musterunterweisung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
Die Unterweisung ist erstmals vor Aufnahme der Betätigung durchzuführen und mindestens einmal in jedem Kalenderjahr zu wiederholen. (§ 63 Abs. 1 StrlSchV)
[bookmark: _Hlk189052737]Die Aufzeichnung der Unterweisung ist vom Strahlenschutzverantwortlichen 5 Jahre lang aufzubewahren. (§ 63 Abs. 6 StrlSchV)
* Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das jeweils örtlich zuständige Regierungspräsidium (RP Darmstadt, RP Gießen, oder RP Kassel).

Verteiler:

☐	Strahlenschutzverantwortliche

☐	Schulleitung
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